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1. Fragestellung und Einführung 

Der Fachbereich Europa ist gebeten worden, zu prüfen ob die Richtlinie 2003/88/EG1 (Arbeits-
zeit-Richtlinie) auf Berufsrichterinnen und -richter im Sinne des § 1 DRiG anzuwenden ist und 
das Recht der Europäischen Union (EU) Deutschland als Mitgliedstaat deshalb verpflichte, ein 
System einzurichten, mit dem geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. 

1.1. Unionsrechtliche Pflicht der Arbeitszeiterfassung 

Im sog. „Stechuhr-Urteil“2 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) festgestellt, dass die Mit-
gliedstaaten die praktische Wirksamkeit der durch die Arbeitszeit-Richtlinie vorgegebenen As-
pekte der Arbeitszeitgestaltung sicherstellen müssen.3 Zu diesen zählen etwa die tägliche Ruhe-
zeit von elf Stunden nach Art. 3 Arbeitszeit-Richtlinie oder die durchschnittliche wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden nach Art. 6 Buchst. b Arbeitszeit-Richtlinie. Daraus folgert der 
Gerichtshof:  

  „Um die praktische Wirksamkeit der von der Richtlinie 2003/88 vorgesehenen Rechte und 
des in Art. 31 Abs. 2 der Charta verankerten Grundrechts [auf eine Begrenzung der Höchstar-
beitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub] zu ge-
währleisten, müssen die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber daher verpflichten, ein objektives, 
verlässliches und zugängliches System einzuführen, mit dem die von einem jeden Arbeitneh-
mer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann“.4 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) legt § 3 Abs. 2 Nr. 2 ArbSchG – explizit auf das Urteil des EuGH 
verweisend – entsprechend unionsrechtskonform als Arbeitgeber-Pflicht aus, ein System einzu-
führen, mit dem sämtliche Arbeitszeiten erfasst werden.5 

1.2. Zentrale Problematik und Handhabung der Bundesgerichte 

Die entscheidende Weichenstellung für die Frage, ob Mitgliedstaaten auch verpflichtet sind, ein 
System zur Erfassung der Arbeitszeit von Berufsrichterinnen und -richter zu schaffen, ist zu-
nächst, ob diese in den Anwendungsbereich der Arbeitszeit-Richtlinie fallen. Insoweit ergibt sich 
bereits aus dem Wortlaut von Art. 2 Nr. 1 Arbeitszeit-Richtlinie und deren Rechtsgrundlage in 

                                     

1 Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte As-
pekte der Arbeitszeitgestaltung, ABl. L 299, 18. November 2003, S. 9. 

2 EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, Rs. C-55/18, CCOO/Deutsche Bank; zusammenfassende Urteilsbesprechung bei 
Fuhlrott, Arbeitgeber müssen tägliche Arbeitszeit verlässlich erfassen, NZA-RR 2019, 343. 

3 EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, Rs. C-55/18, CCOO/Deutsche Bank, Rn. 41 ff. 

4 EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, Rs. C-55/18, CCOO/Deutsche Bank, Rn. 60. 

5 BAG, Beschluss vom 13. September 2022, Az. 1 ABR 22/21, insb. Rn. 42 ff. = NZA 2022, 1616 (1620). Die Ent-
scheidung ist teilweise auf Kritik im Schrifttum gestoßen, etwa Höpfner/Schneck, Die Pflicht zur Erfassung der 
Arbeitszeit nach § 3 ArbSchG: ein Musterbeispiel unzulässiger Rechtsfortbildung, NZA 2023, 1.  

http://data.europa.eu/eli/dir/2003/88/oj
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Art. 153 Abs. 1 Buchst. a AEUV,6 dass Gegenstand der Richtlinie ausschließlich die Arbeitszeit 
von „Arbeitnehmern“ ist. Entscheidend ist daher, ob Berufsrichterinnen und -richter als Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im unionsrechtlichen Sinne zu anzusehen sind. 

Eine eindeutige unionsrechtliche Vorschrift oder eine Entscheidung des EuGH, aus der sich die 
Erfassung oder Nichterfassung von deutschen Berufsrichterinnen und -richtern i.S.v. § 1 DRiG 
ergibt, existiert indes nicht. 

Im September 2022 – wenige Tage nach der oben erwähnten Entscheidung des BAG zur Ausle-
gung von § 3 Abs. 2 Nr. 2 ArbSchG – hatte dessen Gerichtsverwaltung auf eine Anfrage unter 
dem Informationsfreiheitsgesetz geantwortet, BAG-Richterinnen und -Richter nähmen nicht an 
der automatisierten Zeiterfassung teil. Denn die richterliche Unabhängigkeit aus Art. 97 Abs. 1 
GG bedeute auch, dass Richterinnen und Richter keine festen Arbeitszeiten hätten.7 Das ent-
spricht auch der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) und des Bundesge-
richtshofes (BGH), wonach Richterinnen und Richter keine vom Dienstherrn vorgegebenen nor-
mativen Arbeitszeiten haben, sondern sich ihre Leistung nach Arbeitspensen bemisst.8 

2. Eröffnung des Anwendungsbereichs der Arbeitszeit-Richtlinien 

Der Anwendungsbereich der Arbeitszeit-Richtlinie ist neben der personellen Beschränkung auf  
Arbeitnehmerinnen und -nehmer in seiner Geltung auch gegenständlich begrenzt. 

2.1. Begrenzung des sachlichen Anwendungsbereichs der Arbeitszeit-Richtlinie 

Die Arbeitszeit-Richtlinie findet gem. Art. 1 Abs. 3 UAbs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie keine Anwen-
dung, soweit i.S.v. Art. 2 Abs. 2 UAbs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG9 (Arbeitsschutz-Rahmen-

                                     

6 Vgl. Franzen, in: ders./Gallner/Oetker, Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 153 
AEUV, Rn. 20; Kocher, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 1. Aufl. 2017, Art. 153 AEUV, 
Rn. 60, 16. Ursprüngliche Rechtsgrundlage war Art. 137 EGV, der dem heutigen Art. 153 AEUV entspricht, vgl. 
Anhang zum Vertrag von Lissabon, Übereinstimmungstabellen nach Artikel 5 des Vertrags von Lissabon, ABl. C 
306, 17. Dezember 2007, S. 1 (202, 216) 

7 Das Schreiben der Präsidentin des BAG v. 27. September 2022 ist abrufbar auf der Website von „FragDenStaat“, 
IFG-Antrag: Arbeitszeiterfassung der Richterinnen und Richter 2021 und 2022. 

8 Vgl. BVerwG, Urteil vom 12. Januar 2023, Az. 2 C 22.21, Rn. 21, 24 = NVwZ 2023, 923 (924 f.); Urteil vom 
15. April 2021, Az. 2 C 13.20, Rn. 58 f. = BeckRS 2021, 19838; BGH, Urteil vom 25. September 2002, Az. RiZ(R) 
2/01 = NJW 2003, 282; Urteil vom 16. November 1990, Az. RiZ 2/90 = NJW 1991, 1103 (1104). Zusammenfas-
send auch Podolski, „Der Arbeitsschutz gilt auch für Richter“ – oder?, LTO v. 7. April 2023. 

9 Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, ABl. L 193, 26. Juni 1989, S. 1 
(Konsolidierte Fassung vom 11. Dezember 2008). 

http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign
http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign
https://fragdenstaat.de/a/259055
https://www.lto.de/persistent/a_id/51504/
http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/2008-12-11
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richtlinie) Besonderheiten bestimmter spezifischer Tätigkeiten im öffentlichen Dienst entgegen-
stehen.10 Beispielhaft nennt die Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie Tätigkeiten bei den Streitkräften 
oder der Polizei sowie bestimmte spezifische Tätigkeiten bei den Katastrophenschutzdiensten. 

Der EuGH legt Art. 2 Abs. 2 UAbs. 1 Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie im Sinne eines allgemeinen 
Regel-Ausnahme-Verhältnisses restriktiv aus.11 Dabei bezieht sich der Gerichtshof, insoweit be-
reits einschränkend, funktional auf einzelne Tätigkeiten statt ganze Tätigkeitsbereiche.12 Diesen 
Tätigkeiten muss eine Besonderheit innewohnen, die – im Kontext der Arbeitszeit-Richtlinie – 
der unionsrechtlich zu beachtenden Arbeitsplanung zwingend entgegensteht.13 

2.1.1. Rechtsprechung des EuGH in Rs. C-658/18 zum Amt des Giudice di pace 

Der EuGH hat sich, soweit ersichtlich, nur einmal mit der Anwendung von Art. 1 Abs. 3 UAbs. 1 
Arbeitszeit-Richtlinie i.V.m. Art. 2 Abs. 2 UAbs. 1 Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie auf die Judi-
kative befasst: In einem Urteil vom 16. Juli 2020 hält er fest, es sei kein Grund ersichtlich, die 
Ausnahmeregelung des Art. 2 Abs. 2 UAbs. 1 Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie auf die Tätigkeit 
eines italienischen Giudice di pace („Friedensrichter“) anzuwenden und verweist insoweit auf 
die Schlussanträge der Generalanwältin (GA) Kokott.14 Diese führt aus, dass eine Ausnahme vom 
Anwendungsbereich der Richtlinien nur „wegen der unbedingten Notwendigkeit, einen wirksa-
men Schutz des Gemeinwesens zu gewährleisten“15 gerechtfertigt sei und kommt deshalb eben-
falls zu dem Schluss, dass der Giudice di pace nicht pauschal vom Anwendungsbereich der 
Richtlinien ausgenommen werden könne.16  

                                     

10 Gallner, in: Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 1 RL 
2003/88/EG, Rn. 45. 

11 EuGH, Urteil vom 5. Oktober 2004, verb. Rs. C-397/10 bis C-403/10, Pfeiffer/DRK, Rn. 52; Klindt/Schucht, in: 
Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 2 89/391/EWG, Rn. 5. 

12 EuGH, Urteil vom 15. Juli 2021, Rs. C-742/19, B.K./Republika Slovenija, Rn. 56; Urteil vom 20. November 2018, 
Rs. C-147/17, Sindicatul Familia Constanţa, Rn. 55; vgl. Gallner, in: Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum 
europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 1 RL 2003/88/EG, Rn. 46. 

13 EuGH, Urteil vom 30. April 2020, Rs. C-211/19, U.O./Készenléti Rendőrség, Rn. 35; Urteil vom 20. November 
2018, Rs. C-147/17, Sindicatul Familia Constanţa, Rn. 68, Urteil vom 5. Oktober 2004, verb. Rs. C-397/10 bis C-
403/10, Pfeiffer/DRK, Rn. 50, 53. 

14 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 86. 

15 GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica ita-
liana (Friedensrichter), Rn. 70. 

16 GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica ita-
liana (Friedensrichter), Rn. 71. 
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Der Giudice di pace ist im italienischen Recht als „ehrenamtlicher“ Richter charakterisiert,17 so-
dass auf den ersten Blick Zweifel an der Übertragbarkeit der Rechtsprechung auf Berufsrichterin-
nen und -richter bestehen könnten. Anders als ehrenamtliche Richterinnen und -richter in der 
deutschen ordentlichen Gerichtsbarkeit – für die grundsätzlich keine Personen aus Berufen mit 
rechtlichen Berührungspunkten berufen werden sollen18 – setzt das Amt des Giudice di pace ein 
juristisches Hochschulstudium voraus,19 weil der „Friedensrichter“ als selbstständiger Spruch-
körper ohne Hinzuziehung von Berufsrichterinnen oder -richtern Entscheidungen trifft.20 In der 
Literatur wird daher darauf hingewiesen, dass der Friedensrichter funktional eher mit Einzelrich-
terinnen und -richtern am Amtsgericht i.S.v. § 22 Abs. 1, Abs. 4 GVG verglichen werden könne.21 
In Zivilsachen ist der Giudice di pace deshalb etwa wie die Amtsgerichte als zuständiges Gericht 
i.S.v. Art. 25 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 861/200722 (Small Claims-Verordnung) 
benannt worden.23 

                                     

17 Vgl. Art. 106 der italienischen Verfassung: „[…] Das Gesetz über die Gerichtsverfassung kann die Ernennung 
von ehrenamtlichen Richtern, auch mittels Wahl, für alle Einzelrichtern zustehenden Aufgaben zulassen“, wo-
bei es sich dabei um eine auf der Website des Senato delle Repubblica abrufbare deutsche Übersetzung handelt. 
Der Friedenrichter wird durch Legge N. 437 [Istituzione del giudice di pace] vom 21. November 1991, GU 
n.2778, 27. November 1991, Suppl. Ordinario n. 76 (Konsolidierte Fassung vom 23. Januar 2023) eingesetzt, wo-
bei viele Passagen dieses Gesetzes in der deutschen Fassung von EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, 
U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 13 übersetzt werden. 

18 Für das Amt des Schöffen sollen gem. § 34 Abs. 1 Nr. 4 und 5 GVG grundsätzlich gar keine Personen aus Beru-
fen mit rechtlichen Berührungspunkten berufen werden; auch Handelsrichter werden wegen der Voraussetzung 
in § 109 Abs. 1 Nr. 3 GVG und ehrenamtliche Richter an den Landwirtschaftsgerichten wegen § 4 Abs. 3 LwVG 
regelmäßig kein weites juristisches Vorwissen haben. Anders kann es sich bei den Arbeitsgerichten verhalten, 
vgl. BAG, Beschluss vom 19. August 2004, Az. 1 AS 6/03 = NZA 2004, 1116 (1118), soweit die fragliche Person 
dem Kreis der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer i.S.v. §§ 22, 23 ArbGG angehört.  

19 Art. 5 Abs. 1 Buchst. g des Legge N. 437; Personen, die vormals in juristischen Berufen tätig waren, wird der 
Zugang zum Amt gem. Art. 5 Abs. 2 und Abs. 4 des Legge N. 437 sogar erleichtert. 

20 Peisker, Anmerkungen zu Rs. C-236/20, P.G./Ministero della Giustizia u.a., ZESAR 2022, 291 (300); vgl. auch 
Art. 311 des italienischen Codice di procedura civile (Konsolidierte Fassung vom 22. März 2023). 

21 Vgl. Rebstock, Auf dem Weg zum einheitlichen europa-arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerstatus?, ZESAR 2022, 
415 (416). 

22 Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung 
eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, ABl. L 199, 31. Juli 2007, S. 1 (Konsolidierte Fas-
sung vom 14. Juli 2017). 

23 Die Information ist auf dem Europäischen Justizportal verfügbar, vgl. das Formular auf der Website zum Small 
Claims-Verfahren und flankierende Website zum Small Claims-Verfahren in Italien. 

https://www.senato.it/4846?categoria=392
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-11-27&atto.codiceRedazionale=091G0422&tipoDettaglio=originario&qId=3134e87e-2a78-4da1-9094-3505e365bfbe&tabID=0.05335865547186014&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1940-10-28&atto.codiceRedazionale=040U1443&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=84fe53c0-30c9-4343-8216-e81e8146905f&tabID=0.05335865547186014&title=lbl.dettaglioAtto
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/861/2017-07-14
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/861/2017-07-14
https://e-justice.europa.eu/354/DE/small_claims
https://e-justice.europa.eu/42/DE/small_claims?ITALY
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Der EuGH und auch GA Kokott halten die Qualifikation des nationalen Rechts als „ehrenamtli-
che“ Richterin bzw. Richter außerdem für die Subsumtion unter den autonomen Arbeitnehmer-
begriff des Unionsrechts für nicht entscheidend. Anderenfalls könnten die Mitgliedstaaten nach 
Belieben Personengruppen von der Anwendbarkeit des Unionsarbeitsrechtes ausnehmen.24 

Bereits der funktionale Vergleich zwischen den Ämtern des Giudice di pace und deutschen Be-
rufsrichterinnen und -richtern legt damit nahe, dass sich die Aussage, der Giudice di pace sei 
nicht pauschal vom Anwendungsbereich der Arbeitszeit- und Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 
ausgenommen, auch auf Berufsrichterinnen und -richter i.S.v. § 1 DRiG übertragen lässt. Dass es 
dem EuGH gerade nicht auf die ehrenamtliche oder berufsmäßige Ausübung des Amtes ankam, 
sondern die materielle Ausgestaltung insoweit entscheidend ist, bestätigt diese Annahme. 

2.1.2. Übertragbarkeit auf Berufsrichterinnen und -richter im Sinne des § 1 DRiG 

Dieses Ergebnis entspräche auch der restriktiven Auslegung des Art. 2 Abs. 2 UAbs. 1 Arbeits-
schutz-Rahmenrichtlinie durch den EuGH. Die Vorschrift soll in bestimmten Fällen den Vorrang 
von Gütern wie der öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit sichern, in denen die Ar-
beitszeitplanung in der Gesamtschau schlicht unangemessen erscheint.25 Illustrativ hat der EuGH 
diese Unvereinbarkeit etwa bei Tätigkeiten von Pflegeeltern angenommen, weil hier das Wohl 
des Kindes und die Pflicht der Pflegeeltern, für die durchgängige Eingliederung des Pflegekindes 
zu sorgen, der Anwendung der Arbeitszeit-Richtlinie entgegenstünden.26 

Eine vergleichbare zwingende Unvereinbarkeit der Aufgabenwahrnehmung mit der Anwendung 
des europäischen Arbeitnehmerbegriffs ist für Berufsrichterinnen und -richter nicht per se er-
sichtlich.27 Im Ergebnis spricht damit viel dafür, dass der sachliche Anwendungsbereich der Ar-
beitszeit-Richtlinie eröffnet und nicht durch Art. 1 Abs. 3 UAbs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie i.V.m. 
Art. 2 Abs. 2 UAbs. 1 Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie ausgeschlossen ist. Verbindlich könnte 
diese Frage nur der EuGH entscheiden.  

                                     

24 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 100; 
GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica ita-
liana (Friedensrichter), Rn. 74. 

25 Gallner, in: Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 1 RL 
2003/88/EG, Rn. 48. 

26 EuGH, Urteil vom C-147/17, Rs. C-147/17, Sindicatul Familia Constanţa, Rn. 86, 88.  

27 Ohne weitere Begründung die Anwendbarkeit der Arbeitszeit-Richtlinie befürwortend Rudkowski/Monshei-
mer/Stadelmann, Arbeitszeiterfassung im öffentlichen Dienst, NZA 2023, 463 (464). Ohne dass die Kritik klar 
beim Ausnahmetatbestand des Art. 1 Abs. 3 UAbs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie i.V.m. Art. 2 Abs. 2 UAbs. 1 Arbeits-
schutz-Rahmenrichtlinie verortet würde, a.A. und explizit entgegen der EuGH-Rechtsprechung wohl Wank, Die 
Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH zum Arbeitnehmerbegriff, EuZA 2023, 22 (39). 
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2.2. Eröffnung des persönlichen Anwendungsbereichs der Arbeitszeit-Richtlinie 

Subjektiv-personell betrifft die Arbeitszeit-Richtlinie wie einleitend unter Ziff. 1.2. dargestellt 
nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

2.2.1. Arbeitnehmerbegriff des Unionsrechtes 

Der Begriff des „Arbeitnehmers“ im Sinne des Unionsrechtes ist grundsätzlich autonom zu ver-
stehen, wird also unabhängig von den Bestimmungen der einzelnen Mitgliedstaaten für ihre nati-
onalen Rechtsordnungen weitgehend einheitlich definiert.28 Dass Richterinnen und Richter nach 
der Systematik des deutschen Verfassungsrechtes keine Arbeitnehmer sind, sondern in einem ei-
genständigen, öffentlich-rechtlichen Richterdienstverhältnis stehen,29 ist mit Blick auf den An-
wendungsvorrang des Unionsrechts insoweit grundsätzlich irrelevant. 

In ständiger Rechtsprechung definiert der EuGH Arbeitnehmerinnen und -nehmer als jede oder 
jeden, der eine tatsächliche und echte Tätigkeit ausübt. Diese Voraussetzungen konkretisiert der 
Gerichtshof in der immer wieder aufgegriffenen, sog. Lawrie-Blum-Formel: 

  „Das wesentliche Merkmal des Arbeitsverhältnisses besteht aber darin, daß jemand während 
einer bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen erbringt, für die er 
als Gegenleistung eine Vergütung erhält“.30 

Ob eine Tätigkeit dabei in den privaten oder öffentlichen Tätigkeitsbereich fällt, ist dem Wortlaut 
des Art. 1 Abs. 3 UAbs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie nach grundsätzlich nicht relevant. Ausgenom-
men sind aber völlig untergeordnete und unwesentliche Tätigkeiten.31 

2.2.2. Unionsrechtlicher Arbeitnehmerbegriff und Rechtsprechungstätigkeiten 

Als unproblematisch im Sinne der Lawrie-Blum-Formel vorliegend, sollten bei Berufsrichterin-
nen und -richtern i.S.v. § 1 DRiG die Elemente einer tatsächlichen und echten Leistung in nicht 
völlig unwesentlichem Umfang gegen eine Vergütung zu sehen sein.  

                                     

28 Vgl. nur EuGH, Urteil vom 26. März 2015, Rs. C-316/13, Fenoll/APEI, Rn. 27; Urteil vom 7. April 2011, Rs. C-
519/09, May/AOK, Rn. 21 f. Einen Überblick bietet auch Sagan, Der Begriff des Arbeitnehmers im Unionsrecht, 
ZESAR 2020, 3. 

29 Vgl. Wysk, in Stern/Sodan/Möstl, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Staatenver-
bund, 2. Auflage 2022, § 51, Rn. 48. 

30 So erstmals in EuGH, Urteil vom 3. Juli 1986, Rs. 66/85, Lawrie-Blum/Baden-Württemberg, Rn. 17; seitdem 
ständige Rechtsprechung, vgl. EuGH, Urteil vom 19. Juli 2017, Rs. C-143/16, Abercrombie & Fitch Italia /Bordo-
naro, Rn. 19 m.w.N. Vgl. zusammenfassend auch Kommission, Mitteilung zu Auslegungsfragen in Bezug auf die 
Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitge-
staltung 2023/C 109/01, ABl. C 109, 24. März 2023, S. 1 (9 ff.). 

31 EuGH, Urteil vom 26. März 2015, Rs. C-316/13, Fenoll/APEI, Rn. 27 m.w.N. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0324(01)&qid=1688024351256
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Fraglich ist aber, ob Berufsrichterinnen und -richter als weisungsabhängig im Sinne des autono-
men Arbeitnehmerbegriffs gelten können. Der EuGH stellt hier auf ein Unterordnungsverhältnis 
zwischen Arbeitnehmenden und -gebenden ab.32 Die „Weisungsabhängigkeit“ im Sinne des Uni-
onsrechtes ist dabei dennoch weiter zu verstehen, weil die fehlende Unterscheidung zwischen 
privat- und öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen zur Folge hat, dass auch Unterordnungs-
verhältnisse in öffentlichen oder in Rechtsverhältnissen sui generis erfasst werden.33 

Zum näheren Verständnis des Begriffs der Weisungsabhängigkeit sollen nachfolgend einige Ent-
scheidungen des Gerichtshofes näher untersucht werden. 

2.2.2.1. Rs. C-658/18 zum Amt des Giudice di pace 

Die Frage, ob Richterinnen und -richter weisungsabhängig im Sinne des Unionsarbeitsrechts 
sind, hat der EuGH in der unter Ziff. 2.1.1. angesprochenen Entscheidung in Rs. C-658/18 zum 
italienischen Giudice di pace thematisiert. Entsprechend der Darstellung oben können viele der 
dortigen Ausführungen – mit Vorsicht hinsichtlich der Besonderheiten der jeweiligen nationalen 
Regelungen – wohl grundsätzlich auch auf Berufsrichterinnen und -richter nach deutschem 
Recht übertragen werden.  

Im Ausgangspunkt hebt der EuGH dort hervor, es wohne dem Amt des Richters inne, dass Rich-
terinnen und -richter „vor Interventionen oder Druck von außen zu schützen sind, die ihre Unab-
hängigkeit bei der Ausübung ihrer Rechtsprechungs- und Richtertätigkeit beeinträchtigen könn-
ten“.34 Noch deutlicher ist die Feststellung der GA Kokott: 

  „Richter können zwar bei ihren richterlichen Entscheidungen naturgemäß keinen Weisungen 
unterliegen – das wäre mit ihrer notwendigen objektiven Unabhängigkeit unvereinbar […]“.35 

Sowohl der EuGH als auch GA Kokott, auf deren Schlussanträge das Urteil auch hier explizit ver-
weist, sehen darin aber nicht notwendigerweise einen Ausschluss der Weisungsabhängigkeit des 
Giudice di pace.36 Stattdessen stellt der Gerichtshof auf die konkrete Arbeitsorganisation des 

                                     

32 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 103; 
Urteil vom C-147/17, Rs. C-147/17, Sindicatul Familia Constanţa, Rn. 42. Zu bedenken ist dabei aber, dass die-
ses Kriterium historisch vor allem der Abgrenzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im heutigen Art. 45 AEUV 
gegenüber der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit aus Art. 48 und 56 AEUV diente; vgl. dazu Sagan, in: 
Preis/Sagan, Europäisches Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2019, § 1, Rn. 1.111; Steinmeyer, in: Franzen/Gallner/Oetker, 
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 45 AEUV, Rn. 13. 

33 EuGH, Urteil vom 26. März 2015, Rs. C-316/13, Fenoll/APEI, Rn. 31; Urteil vom 20. September 2007, Rs. C-
116/06, Sari Kiiski/Tampereen kaupunki, Rn. 26 m.w.N. 

34 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 104. 

35 GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica ita-
liana (Friedensrichter), Rn. 83. 

36 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), 
Rn. 105 f.; GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, U.X./Governo della Re-
pubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 83. 
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Friedensrichters ab. Eine Weisungsabhängigkeit ergebe sich nicht bereits daraus, dass dieser dem 
italienischen Richterdisziplinarrecht unterfalle,37 dieser Umstand sei nur als Indiz zu werten.38 
Deswegen stützt sich der EuGH darauf, dass der Giudice di pace seine Arbeitszeit zwar flexibel 
gestalten könne, aber die „Richtertabellen des Friedensgerichtes“ zu beachten habe, die ihm Ver-
fahren und Sitzungstermine zuwiesen, und an Dienstanweisungen der Gerichtspräsidentin oder 
des -präsidenten gebunden sei.39 

Daraus folgt für den Gerichtshof, dass es scheine, „[…] dass die Friedensrichter ihre Aufgaben im 
Kontext eines Rechtsverhältnisses der Unterordnung auf Verwaltungsebene wahrnehmen, das 
ihre Unabhängigkeit bei der Richtertätigkeit nicht berührt […]“.40 Die Überlegungen des Gerichts-
hofs münden daher in die zentrale Feststellung, dass ein Friedensrichter unter den Begriff des 
„Arbeitnehmers“ fallen könne. Die Prüfung der einzelnen Tatsachenfragen innerhalb des vom 
EuGH aufgezeigten Rahmens sei aber Sache des vorlegenden Gerichts.41  

2.2.2.2. Rs. C‑393/10 zum Amt des Recorder 

Sowohl der Gerichtshof als auch die GA verweisen in ihren Ausführungen wiederholt auf das Ur-
teil in Rs. C‑393/10 „O’Brien“.42 Das Ausgangsverfahren betrifft das Amt eines sog. Recorder im 

                                     

37 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 107. 
Das Urteil nimmt hier Bezug auf EuGH, Urteil vom 26. März 1987, Rs. 235/85, Kommission/Niederlande, 
Rn. 14, der aber die Auslegung des Begriffs „selbstständig“ bzw. der gegenübergestellten Gruppe der „Lohn- und 
Gehaltsempfänger“ und vergleichbarer Personen in Art. 4 Abs. 4 der Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates 
vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern, ABl. 
L 145, 13. Juni 1997, S. 1 (Letzte konsolidierte Fassung vom 1. Januar 2006) hinsichtlich Notaren und Gerichts-
vollziehern zum Gegenstand hat. Diese ist mittlerweile in Art. 10 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. 
November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Mehrwertsteuersystem-Richtlinie), ABl. L 374, 
11. Dezember 2006, S. 1 (Konsolidierte Fassung vom 1. Juli 2022) aufgegangen. Der Verweis bezieht sich damit 
wohl nur allgemein-instruktiv auf die Bedeutung der Existenz einer Disziplinarrechtsordnung für eine Tätigkeit. 

38 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 111. 

39 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), 
Rn. 109 f.; vgl. auch GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, U.X./Governo 
della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 84 f., in denen die GA beispielhaft die Tätigkeit (freiberuflichen) 
Anwälten gegenüberstellt, die den Umfang und die Zeit ihrer Tätigkeit bei der Bearbeitung von Verfahren frei 
bestimmen können. 

40 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 112. 

41 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), 
Rn. 112 f.; vgl. auch entsprechend GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, 
U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 85 f. 

42 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien). Andere 
Aspekte desselben Sachverhalts wurden in der Rechtsmittelinstanz nochmals Gegenstand eines Vorabentschei-
dungsverfahrens, das allerdings die Anwendbarkeit des Arbeitnehmerbegriffs schlicht voraussetzt; vgl. EuGH, 
Urteil vom 7. November 2018, Rs. C-432/17, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien II). 

http://data.europa.eu/eli/dir/1977/388/2006-01-01
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/2022-07-01
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Rechtssystem Englands und Wales. Recorders sind laut der Darstellung im Urteil Teilzeitrichte-
rinnen und -richter bei den Crown Courts.43 Sie werden pro Arbeitstag mit 5% des Gehaltes eines 
Vollzeit arbeitenden Circuit Judge vergütet und hatten nach englischem Recht – im Gegensatz zu 
besagten Circuit Judges – keinen Anspruch auf Altersrente.44  

Anders als in der in Ziff. 2.1.1. und 2.2.2.1. betrachteten Rs. C-658/18 zum Giudice di Pace spielt 
die Arbeitszeit-Richtlinie im O’Brien-Verfahren keine Rolle. Die Vorlagefragen beziehen sich al-
lein auf die unionsrechtlichen Regelungen zur Teilzeit in der Rahmenvereinbarung im Anhang 
zu Richtlinie 97/81/EG.45 In „Paragraph 2: Anwendungsbereich“ der Rahmenvereinbarung heißt 
es unter Nr. 1: 

  „Die vorliegende Vereinbarung gilt für Teilzeitbeschäftigte, die nach den Rechtsvorschriften, 
Tarifverträgen oder Gepflogenheiten in dem jeweiligen Mitgliedstaat einen Arbeitsvertrag ha-
ben oder in einem Arbeitsverhältnis stehen.“ 

Der Begriff der Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmers im Sinne der Rahmenvereinbarung defi-
niert sich also, anders als in der Arbeitszeit-Richtlinie, im Ausgangspunkt vor allem anhand der 
Bestimmungen des nationalen Rechtes.46 Der EuGH bindet solche Verweise auf das nationale 
Recht – mit dem Argument, die Mitgliedstaaten dürften die praktische Wirksamkeit der Richtli-
nie nicht umgehen – aber unionsrechtliche dennoch an gewisse inhaltliche Vorgaben.47 Teilweise 
wird insoweit von einer „semi-autonomen Auslegung“ des Verweises,48 teilweise von einem 

                                     

43 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 13, die 
damalige Fassung von Section 21(1) bis (3) Courts Act 1971 (Konsolidierte Fassung vom 10. März 2022) darstel-
lend bzw. übersetzend.   

44 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 17 f. 

45 Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP and EGB geschlossenen Rah-
menvereinigung über Teilzeitarbeit, ABl. L 14, 20. Januar 1998, S. 9 (Konsolidierte Fassung vom 25. Mai 1998). 

46 Kietaibl, in: Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, § 2 Anwen-
dungsbereich RL 97/81/EG, Rn. 1; vgl. auch, schlicht den Wortlaut des Paragraphen 2 der Rahmenvereinbarung 
übernehmend, EuGH, Urteil vom 12. Oktober 2004, Rs. C-313/02, Wippel/Peek & Cloppenburg, Rn. 40. 

47 EuGH, Urteil vom 18. Januar 2007, Rs. C-385/05, Confédération générale du travail u.a./Ministre de l'Emploi, 
Rn. 35. bzgl. Art. 2 Buchst. d Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der 
Europäischen Gemeinschaft, ABl. L 80, 23. März 2002, S. 29 (Konsolidierte Fassung vom 9. Oktober 2015), die 
Arbeitnehmer als „eine Person, die in dem betreffenden Mitgliedstaat als Arbeitnehmer aufgrund des einzel-
staatlichen Arbeitsrechts und entsprechend den einzelstaatlichen Gepflogenheiten geschützt ist“ definiert; Ur-
teil vom 13. September 2007, Del Cerro Alonso, Rn. 29; Urteil 22. Dezember 2010, verb. Rs. C-444/09 und C-
456/09, Gavieiro Gavieiro und Iglesias Torres, Rn. 40 f. jeweils bzgl. Paragraph 3 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung 
im Anhang zu Richtlinie 1999/70/EG (Fn. 58 unten). 

48 Junker, Die Einflüsse des europäischen Rechts auf die personelle Reichweite des Arbeitnehmerschutzes – Der 
Arbeitnehmerbegriff in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, EuZA 2016, 184 (196 ff.); ähnlich 
auch Preis, in: Müller-Glöge/Preis/Schmidt, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, § 611a BGB, Rn. 21: „uni-
onsrechtl. Einschränkung von Verweisen“. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/23/section/21
http://data.europa.eu/eli/dir/1997/81/1998-05-25
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/14/2015-10-09
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„semi-unionsautonomen Arbeitnehmerbegriff“49 oder einem „autonomisierten Arbeitnehmerbe-
griff“ 50 in Abgrenzung zum – der Arbeitszeit-Richtlinie zugrundeliegenden – autonomen Arbeit-
nehmerbegriff gesprochen.51 Auch das Urteil in Rs. C‑393/10 „lädt“ den Verweis auf die Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten in Paragraph 2 der Rahmenvereinbarung gewissermaßen unions-
rechtlich „auf“.52 

Sollen Ansätze der Entscheidung auf den persönlichen Anwendungsbereich der Arbeitszeit-
Richtlinie übertragen werden, muss deswegen beachtet werden, dass der EuGH in der Entschei-
dung grundsätzlich nicht einen autonomen Begriff auslegt, sondern „[…] dem vorlegenden Ge-
richt einige Grundsätze und Kriterien aufzeigen [wird], die dieses im Rahmen seiner Prüfung zu 
berücksichtigen hat“.53 

Vor diesem Hintergrund weist der EuGH darauf hin, das Richterinnen und Richter im Rechtssys-
tem Englands und Wales sich ihre Arbeit zwar mit größerer Flexibilität einteilen könnten, aber 
dennoch erwartet werde, dass sie zu bestimmten Zeiten und während bestimmter Zeiträume ar-
beiteten. Sie hätten außerdem wie sonstige Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall, Mutterschafts- und Vaterschaftsgeld.54 

Das Urteil geht erneut – wenn auch nicht im Kontext der Weisungsabhängigkeit – auf die richter-
liche Unabhängigkeit ein. Der EuGH stellt fest: 

  „Es ist darauf hinzuweisen, dass der Umstand, dass Richter Dienstvorschriften unterliegen 
und möglicherweise als Beschäftigte im Sinne von § 2 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung über 

                                     

49 Brose, in: Preis/Sagan, Europäisches Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2019, § 13, Rn. 13.22. 

50 Sagan, in: Preis/Sagan, Europäisches Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2019, § 1, Rn. 1.108a f. 

51 Die „Autonomisierung“ der Verweise durch den EuGH ist in der Literatur sehr umstritten, vgl. exemplarisch 
Sagan, Der Begriff des Arbeitnehmers im Unionsrecht, ZESAR 2020, 3 (8); Krebber, in: Franzen/Gallner/Oetker, 
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, § 2 Anwendungsbereich RL 1999/70/EG, Rn. 13 ff. 

52 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 34 ff. 

53 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 43. In 
Rn. 50 stellt der Gerichtshof außerdem ausdrücklich klar, dass die Rahmenvereinbarung und damit der An-
knüpfungspunkt aller Ausführungen gerade nicht dem Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit unterfällt. Denn 
die Rechtsgrundlage der Richtlinie ist Art. 4 des Protokoll 14 des EGV-Vertrages beigefügten Abkommens zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Europäische Gemeinschaft mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland über Sozialpolitik, ABl. C 191, 29. Juli 1992, S. 92. Dieser entspricht heute Art. 155 
AEUV, vgl. auch Benecke, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 78. EL 2023, Art. 
155 AEUV, Rn. 14. 

54 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 45 f.; 
dies hatte bereits wird GA Kokott, Schlussanträge vom 17. November 2011 zu EuGH, Rs. C-393/10, Dermod Pat-
rick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 52 als Indiz identifiziert. 

http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/agr_1/art_4/sign
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Teilzeitarbeit zu betrachten sind, in keiner Weise den Grundsatz der Unabhängigkeit der Jus-
tiz und die Befugnis der Mitgliedstaaten, für den Richterstand einen besonderen Status vorzu-
sehen, berührt“.55 

Die richterliche Unabhängigkeit sei auch auf Ebene des Unionsrechts durch Art. 47 Abs. 2 GRC 
besonders anerkannt. Die Anwendung des Unionsrechtes auf die Judikative könne auch keine 
Auswirkungen auf die nationale Identität der Mitgliedstaaten haben und stehe damit nicht im 
Widerspruch zu Art. 4 Abs. 2 EUV.56 

Auch wenn der EuGH – dem Verweis auf das nationale Recht gemäß –  die finale Beurteilung 
dem mitgliedstaatlichen Gericht überlassen hat, sind diese Ausführungen in der Literatur letzt-
lich als faktische Erstreckung des Begriffs des Arbeitnehmers i.S.v. Paragraph 2 Nr. 1 der Rah-
menvereinbarung im Anhang zu Richtlinie 97/81/EG auf den Recorder gesehen worden.57 

Der Gerichtshof rekurriert nicht nur bei Beantwortung der auf die Arbeitszeit-Richtlinie bezoge-
nen Frage in Rs. C-658/18 zum Giudice di pace auf die O’Brien-Rechtsprechung zum autonomi-
sierten Arbeitnehmerbegriff. Die Vorlagefragen des italienischen Gerichtes betrafen auch die Aus-
legung des fast wortgleich zur Teilzeit-Rahmenvereinbarung auf den autonomisierten Arbeitneh-
merbegriffs abstellenden Paragraphen 2 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung im Anhang zu Richtlinie 
1999/70/EG58 über befristete Arbeitsverträge.59 

                                     

55 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 47. 

56 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 48 f.; 
noch deutlicher wird GA Kokott, Schlussanträge vom 17. November 2011 zu EuGH, Rs. C-393/10, Dermod Pat-
rick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 50 f.: „In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinwei-
sen, dass schwer zu erkennen ist, wie die von der Rahmenvereinbarung gewährten Rechte im Allgemeinen und 
ein Anspruch auf Altersversorgung im Besonderen die inhaltliche Unabhängigkeit eines Richters bedrohen 
kann; im Gegenteil stärkt ein Anspruch auf Altersversorgung die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Richter 
und damit letztlich auch ihre inhaltliche Unabhängigkeit. [Rn. 51] Das Kriterium der inhaltlichen Unabhängig-
keit ist folglich nicht geeignet, um den Ausschluss einer Berufskategorie aus dem Anwendungsbereich der Rah-
menvereinbarung zu begründen“. 

57 Vgl. Franzen, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Arbeitsrecht in den Jahren 2012 und 2013, 
EuZA 2014, 285 (313): „Damit spielen statusbezogene Fragen wie auch der Umstand, dass der Teilzeitrichter 
hoheitliche Tätigkeit ausübt, keine Rolle mehr. Mit dem Auslegungsprinzip der praktischen Wirksamkeit des 
Unionsrechts hat der EuGH mithin den Anwendungsbereich […] auf Personen ausgedehnt, die in einem Wei-
sungsverhältnis vergleichbar anderen Arbeitnehmern stehen“; Brors, Anm. zu BVerwG, Urteil vom 12. Januar 
2023, Az. 2 C 22.21, Rn. 21, 24 = NVwZ 2023, 923 (925): „Richter und Richterinnen können auch unter Beach-
tung ihres besonderen Status den europäischen Arbeitnehmerbegriff erfüllen“; zusammenfassend auch Reb-
stock, Auf dem Weg zum einheitlichen europa-arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerstatus?, ZESAR 2022, 415 (416). 

58 Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befris-
tete Arbeitsverträge, ABl. L 175, 10. Juli 1999, S. 43. 

59 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), 
Rn. 114 ff. 

http://data.europa.eu/eli/dir/1999/70/oj
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Abermals überlässt der EuGH es dem vorlegenden Gericht, darüber zu entscheiden, ob der Giu-
dice di pace unter den dortigen autonomisierten Begriff des Arbeitnehmers fällt.60 Dabei verweist 
er aber hinsichtlich des auch für Paragraph 2 der Rahmenvereinbarung relevanten Merkmals des 
Unterordnungsverhältnisses auf die unter Ziff. 2.2.2.1. dargestellten Ausführungen zum vollstän-
dig autonomen Arbeitnehmerbegriff der Arbeitszeit-Richtlinie in derselben Entscheidung und 
kommt zu dem Ergebnis, dass es „so scheint“, dass dieses Unterordnungsverhältnis auch im 
Sinne des autonomisierten Arbeitnehmerbegriffs vorliege.61 

2.2.2.3. Rs. C-192/18 zur Einflussnahme auf die Unabhängigkeit der Justiz 

In der Rs. C-658/18 zum Giudice di pace und der Rs. C.393/10 zum Recorder hat der Gerichtshof 
also jeweils der Annahme widersprochen, dass die richterliche Unabhängigkeit mit der vom Ar-
beitnehmerbegriff vorausgesetzten Weisungsabhängigkeit unvereinbar sein könnte. 

Die Frage, ob eine dienst- bzw. arbeitsrechtliche Regelung die richterliche Unabhängigkeit beein-
trächtigt oder gefährdet, behandelt der Gerichtshof dagegen vor allem als primärrechtliche Prob-
lematik. Exemplarisch kann auf das Vertragsverletzungsverfahren Rs. C-192/1862 zur unionsrecht-
lichen Konformität einer polnischen Regelung über die Herabsetzung des Ruhestandsalters ver-
wiesen werden. Der EuGH erkennt hier durchaus an, dass arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen 
der richterlichen Tätigkeit das Potenzial haben, deren inhaltliche Unabhängigkeit zu beeinflus-
sen. Dabei ist das Urteil auch deshalb interessant, weil der Gerichtshof die Richterinnen und 
Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit Polens als Arbeitnehmerinnen und -nehmer im Sinne 
des Art. 157 AEUV begreift.  

Art. 157 AEUV betrifft die Gleichstellung von Mann und Frau im Erwerbsleben und stellt dabei 
in Abs. 2 UAbs. 1 auch auf Arbeitnehmer ab. Das polnische Ruhestandsregime unterschied inso-
weit zwischen Richtern, deren Ruhestandsalter bei 65 Jahren lag, und Richterinnen, bei denen 
dieses auf 60 Jahren festgesetzt wurde. Darin sieht der EuGH einen Verstoß gegen Art. 157 AEUV 
sowie gegen das die Vorschrift konkretisierende Sekundärrecht. Ohne weitere Begründung sub-
sumiert er dabei Richterinnen und Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit unter den Begriff des 

                                     

60 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), 
Rn. 130, 134. 

61 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 130. 
Diese Passagen zum autonomisierten Arbeitnehmerbegriff hat der EuGH 2022 in einer weiteren Entscheidung 
zum Amt des Giudice di pace bestätigt, siehe EuGH, Urteil vom 7. April 2022, Rs. C-236/20, P.G./Ministero 
della Giustizia u.a. (Friedensrichter II), Rn. 30. Dabei differenziert der Gerichtshof in Rn. 26 die insoweit nicht 
präzise zwischen autonomer und autonomisierter Auslegung unterscheidende Vorlagefrage weiter aus. 

62 EuGH, Urteil vom 5. November 2019, Rs. C-192/18, Kommission/Polen (Ruhestandsalter von Richterinnen und 
Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit). Vgl. die arbeitsrechtlichen Aspekte des Falls zusammenfassend 
Franzen/Roth, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Arbeitsrecht im Jahr 2019, EuZA 2020, 
176 (183). 
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Arbeitnehmers i.S.v. Art. 157 AEUV.63 Der Arbeitnehmerbegriff des Unionsgleichstellungsrechtes 
ist zwar grundsätzlich nicht einfach mit dem der Arbeitszeit-Richtlinie gleichzusetzen. Wie für 
die Arbeitszeit-Richtlinie hat der EuGH den Arbeitnehmerbegriff in Art. 157 AEUV aber explizit 
in paralleler Auslegung zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in Art. 45 AEUV und unter Rückgriff auf 
die Lawrie-Blum-Formel entwickelt64 und setzt insb. auch hier ein Unterordnungsverhältnis vo-
raus.65 Die unmittelbare Übertragbarkeit ist also eingeschränkt, die Ausführungen können aber 
dennoch erneut als Indiz gewertet werden.  

Das Ruhestandsregime erlaubte weiter auch eine Verlängerung der aktiven Amtszeit von Richte-
rinnen und Richtern auf 70 Jahre, wenn der polnische Justizminister dies genehmigte. Das Ermes-
sen einschränkende oder leitende Kriterien für diese Entscheidung kennt das Gesetz nicht. Die 
Kommission sah in der so geschaffenen Drucksituation eine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit 
der polnischen Gerichte und damit einen Verletzung des Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV und des 
Art. 47 GRC.66 Der EuGH differenziert explizit zwischen der Herabsetzung des Ruhestandsalters – 
die über ihre geschlechterdiskriminierenden Aspekte hinaus nicht beanstandet wird – und der 
exekutiven Einflussnahme durch die Verlängerungen der aktiven Amtszeit.67 Letztere verstoße 
ohne hinreichende Rechtfertigung gegen den Grundsatz der Unabsetzbarkeit von Richterinnen 
und Richtern und sei nicht hinreichend gegen die politische Kontrolle des Inhalts von Gerichts-
entscheidungen abgesichert. Zudem könne die Regelung bei Rechtsunterworfenen berechtigte 
Zweifel an der Unempfänglichkeit der betreffenden Gerichte für äußere Faktoren und an ihrer 
Neutralität in Bezug auf die widerstreitenden Interessen aufkommen lassen.68  

Auch aus der Perspektive des Unionsrechtes muss also – sollten Richterinnen und Richter zur 
Arbeitszeiterfassung verpflichtet sein – dabei stets sichergestellt sein, dass nicht einmal die Ge-

                                     

63 EuGH, Urteil vom 5. November 2019, Rs. C-192/18, Kommission/Polen (Ruhestandsalter von Richterinnen und 
Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit), Rn. 61: „Im vorliegenden Fall sind die Richter an den polnischen 
ordentlichen Gerichten, die Richter am Sąd Najwyższy (Oberstes Gericht) und die Staatsanwälte bei den polni-
schen Staatsanwaltschaften, für die die drei streitigen Ruhegehaltsregelungen gelten, als ebenso viele besondere 
Gruppen von Arbeitnehmern im Sinne der in der vorstehenden Randnummer angeführten Rechtsprechung an-
zusehen […]“. 

64 EuGH, Urteil vom 13. Januar 2004, Rs. C-256/01, Debra Allonby/Accrington & Rossendale College u.a., Rn. 67 
Die Rspr. so darstellend, aber teilweise kritisierend Franzen, in: ders./Gallner/Oetker, Kommentar zum europäi-
schen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 157 AEUV, Rn. 12 ff.; außerdem etwa Krebber, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 157 AEUV, Rn. 12 ff. 

65 EuGH, Urteil vom 13. Januar 2004, Rs. C-256/01, Debra Allonby/Accrington & Rossendale College u.a., Rn. 68 f.  

66 EuGH, Urteil vom 5. November 2019, Rs. C-192/18, Kommission/Polen (Ruhestandsalter von Richterinnen und 
Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit), Rn. 87 ff.  

67 EuGH, Urteil vom 5. November 2019, Rs. C-192/18, Kommission/Polen (Ruhestandsalter von Richterinnen und 
Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit), Rn. 116. 

68 EuGH, Urteil vom 5. November 2019, Rs. C-192/18, Kommission/Polen (Ruhestandsalter von Richterinnen und 
Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit), Rn. 130, unter Bezug auf die Kriterien in Rn. 113 ff. 
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fahr der externen Einflussnahme auf die Inhalte von Gerichtsentscheidungen besteht. Die An-
nahme, dass Richterinnen und Richter im unionsarbeitsrechtlichen Sinne als „weisungsabhän-
gig“ anzusehen sind, soll dem nach der EuGH-Rechtsprechung nicht entgegenstehen. 

2.2.2.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen aus der Rechtsprechung 

Alle bisher entschiedenen Fälle behandeln von der Ausgestaltung des Amtes der Berufsrichterin-
nen und -richter im deutschen Recht divergierende Konstellationen. 

Bzgl. der Rechtssache C-658/18 zum Amt des Giudice di pace gelten die Feststellungen unter 
Ziff. 2.1.1.: Funktional scheint das Amt trotz seiner nationalrechtlichen Konzeption als „ehren-
amtlich“ vergleichbar zu Berufsrichtern im deutschen Recht. Unionsrechtlich hat der EuGH der 
Einstufung als „ehrenamtlich“ im nationalen Recht keine Bedeutung beigemessen. Danach kann 
angenommen werden, dass der Gerichtshof keine prinzipielle Unvereinbarkeit der richterlichen 
Unabhängigkeit mit einer Weisungsabhängigkeit bzw. Unterordnung im arbeitsorganisations-
rechtlichen Sinne des Arbeitnehmerbegriffs der Arbeitszeit-Richtlinie sieht. 

Die Ausführungen in Rs. C-393/10 zum Amt des Recorder betrifft prinzipiell nicht den autono-
men Arbeitnehmerbegriff der Arbeitszeit-Richtlinie, sondern den autonomisierten Arbeitnehmer-
begriff. Der EuGH zieht aber in Rs. C-658/18 bei der Auslegung des autonomen Begriffes Ausfüh-
rungen zum autonomisierten Arbeitnehmerbegriff und umgekehrt Feststellungen zum autonomen 
Arbeitnehmerbegriff bei der Auslegung der autonomisiert definierten Verweise heran. In anderen 
Urteilen hat der Gerichtshof sogar statt des autonomisierten auf den autonomen Arbeitnehmerbe-
griff zurückgegriffen.69 Dass er im O’Brien-Urteil ebenfalls keinen Widerspruch zwischen einer 
Weisungsabhängigkeit und der richterlichen Unabhängigkeit sieht, ist damit als starkes Indiz für 
die Einbeziehung von Richterinnen und Richtern in den persönlichen Anwendungsbereich der 
Arbeitszeit-Richtlinie zu sehen. 

Ähnlich legt auch die – nicht weiter begründete – Anwendung des eng mit dem autonomen Be-
griff der Arbeitszeit-Richtlinie verwandten Arbeitnehmerbegriffes in Art. 157 AEUV auf Berufs-
richterinnen und -richter in Rs. C-192/18 nahe, dass aus unionsrechtlicher Sicht die inhaltliche 
Unabhängigkeit von Gerichten und weisungsgebundene Arbeitsorganisation keine Gegensätze 
darstellen. 

Ohne Einschränkung übertragbar sind die rechtlichen Überlegungen in Rs. C-393/10 zum Recor-
der, insoweit sie die Auslegung des Primärrechtes betreffen. Grundsätzlich stehen folglich weder 
Art. 47 Abs. 2 GRC noch Art. 4 Abs. 2 EUV der arbeitsorganisationsrechtlichen Weisungsabhän-
gigkeit von Richterinnen und Richtern entgegenstehen. 

Insgesamt zeigen die hier näher in den Blick genommenen Urteile daher, dass der EuGH – zu-
mindest in den bisher durch ihn entschiedenen Fällen – das Kriterium der Leistungserbringung 

                                     

69 Vgl. Sagan, in: Preis/Sagan, Europäisches Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2019, § 1, Rn. 1.108a. mit Verweis u.a. auf 
EuGH, Urteil vom 9. Juli 2015, Rs. C-229/14, Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik, Rn. 34 bzgl. 
Art. 1 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen, ABl. L 225, 12. August 1998, S. 16 (Konsolidierte Fas-
sung vom 9. Oktober 2015), der allerdings auch anders strukturiert ist als die jeweiligen Verweise in den Rah-
menvereinbarungen zur Teilzeit und zur Befristung. 

http://data.europa.eu/eli/dir/1998/59/2015-10-09
http://data.europa.eu/eli/dir/1998/59/2015-10-09
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nach Weisung und damit des charakterisierenden Unterordnungsverhältnisses zwischen Arbeit-
nehmenden und -gebenden als arbeitsorganisatorischen Aspekt grundsätzlich nicht im Konflikt 
mit der inhaltlichen Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung der Judikative sieht. Dennoch er-
kennt das Unionsrecht – wie wiederum das Vertragsverletzungsverfahren C-192/18 zeigt – auch 
Wechselwirkungen zwischen beiden Materien an. 

2.2.3. Subsumtion für Berufsrichterinnen und -richter im Sinne des § 1 DRiG 

Dass Berufsrichterinnen und -richter grundsätzlich Leistungen nach Weisung anderer erbringen 
können, heißt noch nicht notwendig, dass dies im deutschen Recht auch der Fall ist. Der EuGH 
hat es in den Vorabentscheidungsverfahren in Ziff. 2.2.2.1. und 2.2.2.2. jeweils den vorlegenden 
nationalen Gerichten überlassen, die Subsumtion der nationalen Rechtslage anhand der von ihm 
definierten Kriterien vorzunehmen. 

Als zwar nicht allein entscheidend, aber „im Kontext des Gesamtsachverhalts […] zu berücksich-
tigen“ benennt der EuGH zunächst, ob das fragliche Amt der Disziplinargewalt einer anderen 
Stelle unterliegt.70 Für Bundesrichterinnen und -richter gilt gem. § 63 Abs. 1 DRiG das Bundes-
disziplinargesetz (BDG) sinngemäß.71 Inwieweit die Konzeption des Dienstgerichtes in § 61 DRiG 
mit der im EuGH-Urteil zur Stellung des des Giudice di pace dargestellten Rolle des im italieni-
schen Disziplinarrecht zuständigen Consiglio superiore della magistratura72 kongruent ist, kann 
hier nicht näher geprüft werden. Jedenfalls bestehen auch nach deutschem Recht disziplinar-
rechtliche Verpflichtungen. Diese existieren auch für Landesrichterinnen und -richter nach dem 
Recht des jeweiligen Bundeslandes.73 

Als Indiz hatte der EuGH für den Giudice di pace außerdem die Zuteilung von Verfahren und Sit-
zungsterminen durch die „Richtertabellen des Friedensgerichtes“ genannt.74 Als Parallele im 
deutschen Recht könnten möglicherweise für die ordentliche Gerichtsbarkeit die präsidiale Ge-
schäftsverteilung i.S.v. § 21e GVG gesehen werden. Diese legt zwar keine Sitzungstermine fest, 
weißt aber sowohl die personelle als auch sachliche Verteilung der Geschäfte zu.75 Berufsrichte-
rinnen und -richter können mithin also nicht – wie die von GA Kokott dem gegenübergestellten, 
selbstständigen Anwältinnen und Anwälte – „frei darüber entscheiden […], welche Verfahren sie 

                                     

70 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 107; 
vgl. auch GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, U.X./Governo della Re-
pubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 84. 

71 Vgl. Wittkowski, in: Urban/Wittkowski, BDG, 2. Aufl. 2014, § 1 Rn. 12. 

72 Vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), 
Rn. 107, 110, 147, wonach der Consiglio wohl eine stärkere Rolle bei der Selbstverwaltung der Judikative spielt. 

73 Beispielhaft: In Bayern über Art. 58 Abs. 1 BayRiStAG, i.V.m. dem BayDG; in Berlin über § 73 RiGBln i.V.m. 
DiszG; in Nordrhein-Westfalen über § 77 LRiStaG i.Vm. LDG NRW. 

74 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 109. 

75 Valerius, in: Graf, BeckOK GVG, 19. Edition Stand 15. Mai 2023, § 21e, Rn. 16.  
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bearbeiten“.76 Im Urteil zum englisch-walisischen Recorder hatte der EuGH darüber hinaus auf 
die „Erwartung“ abgestellt, dass dieser sich seine Arbeitszeit zwar freier einteilen dürfe als an-
dere Berufsgruppen, aber dennoch „zu bestimmten Zeiten und während bestimmter Zeiträume“ 
arbeite.77 Das deutsche Recht sieht hingegen keine derartige Erwartung für Berufsrichterinnen 
und -richter vor. Einschränkungen dahingehend werden, im Gegenteil, grundsätzlich als Eingriffe 
in die richterliche Unabhängigkeit gesehen.78 

Als weiteres Kriterium für die Weisungsbindung des Giudice di pace benennt der EuGH dessen 
Pflicht, Dienstanweisungen des Gerichtspräsidenten nachzukommen.79 Auch Berufsrichterinnen 
und -richter im deutschen Recht unterliegen grundsätzlich einer Dienstaufsicht, sie treffen aus-
differenzierte Berufspflichten.80 § 26 Abs. 1 DRiG betont aber insoweit explizit, dass die Dienst-
aufsicht nicht die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter beeinträchtigen dürfe.  

In der gleichen Rechtssache werden außerdem auch Ansprüche auf Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall, Mutterschafts- und Vaterschaftsgeld und ähnliche Leistungen als Indiz für eine Arbeit-
nehmerstellung von Richterinnen und -richtern gesehen.81Auf Bundesebene ergibt sich beispiel-
haft für Berufsrichterinnen und -richter aus dem Verweis auf das Bundesbeamtenrecht in § 46 
DRiG ein Anspruch auf Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach § 80 Bundesbe-
amtengesetz.82 Sie stehen insoweit also Beamtinnen und Beamten – die unstreitig grundsätzlich 
unter den autonomen Arbeitnehmerbegriff des Unionsrechtes fallen83 – gleich. 

2.2.4. Zwischenergebnis 

Eine abschließende Bewertung, ob Berufsrichterinnen und -richter i.S.v. § 1 DRiG unter den Be-
griff des Arbeitnehmers im Sinne der Arbeitszeit-Richtlinie fallen, kann nur der EuGH bzw. ein 
deutsches Gericht nach Maßgabe der vom Gerichtshof – ggf. in einem konkret die deutsche 

                                     

76 GA Kokott, Schlussanträge vom 23. Januar 2020 zu EuGH, Rs. Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica ita-
liana (Friedensrichter), Rn. 84. 

77 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 45. 

78 Besonders deutlich BGH, Urteil vom 25. September 2002, Az. RiZ(R) 2/01 = NJW 2003, 282, wonach die Verwei-
gerung des Zutritts zum Dienstzimmer außerhalb der üblichen Bürozeiten durch den Dienstherrn ein Verstoß 
gegen die richterliche Unabhängigkeit darstellt; vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2012, Az. 2 BvR 
610/12, Rn. 17 = NJW 2012, 2334 (2335 f.); BVerwG, Urteil vom 12. Januar 2023, Az. 2 C 22.21, Rn. 21, 24 = 
NVwZ 2023, 923 (924 f.); Urteil vom 15. April 2021, Az. 2 C 13.20, Rn. 58 f. = BeckRS 2021, 19838; BGH, Urteil 
vom 16. November 1990, Az. RiZ 2/90 = NJW 1991, 1103 (1104). 

79 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020, Rs. C-658/18, U.X./Governo della Repubblica italiana (Friedensrichter), Rn. 110. 

80 Staats, Deutsches Richtergesetz, 2012, § 26, Rn. 2. 

81 EuGH, Urteil vom 1. März 2012, Rs. C-393/10, Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (O'Brien), Rn. 46. 

82 Vgl. Staats, Deutsches Richtergesetz, 2012, § 46, Rn. 48. 

83 Vgl. nur Sagan, in: Preis/Sagan, Europäisches Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2019, § 1, Rn. 1.111. 
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Rechtslage betreffenden Vorabentscheidungsverfahren – genannten Aspekte vornehmen. Die bis-
her in der EuGH-Rechtsprechung aufgezeigten Kriterien deuten aber im Licht einer summari-
schen Prüfung überwiegend darauf hin, dass Berufsrichterinnen und -richter im Sinne der 
Lawrie-Blum-Formel aus Ziff. 2.2.1 für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen erbrin-
gen, für die sie als Gegenleistung eine Vergütung erhalten – auch wenn dabei nach deutschem 
Recht keine „bestimmte Zeit“, sondern nur ein Pensum vorgegeben ist. Insgesamt spricht daher 
einiges dafür, dass ein Gericht im Falle seiner Befassung mit diesen unionsrechtlichen Aspekten, 
Berufsrichterinnen und -richter i.S.v. § 1 DRiG als Arbeitnehmerinnen und -nehmer im Sinne der 
Arbeitszeit-Richtlinie sehen würde, sodass der persönliche Anwendungsbereich der Richtlinie 
eröffnet wäre.  

Sollte die Rechtsprechung zu diesem Ergebnis kommen, träfe Deutschland als Mitgliedstaat auch 
hinsichtlich der Berufsrichterinnen und -richter grundsätzlich die nach der Auslegung des EuGH 
im „Stechuhr-Urteil“ bestehende Pflicht aus Art. 3, 5 und 6 Buchst. b Arbeitszeit-Richtlinie, im 
Lichte von Art. 31 Abs. 2 GRC, „ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzufüh-
ren, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden 
kann“.84 

3. Abweichungsmöglichkeiten unter Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie 

Dabei weist der EuGH aber klar auf die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten hin, Ausnahmetatbe-
stände zu diesen Vorgaben zu schaffen. Die Pflicht zur Arbeitszeitmessung ergibt sich für das Ge-
richt aus der Notwendigkeit, die praktische Wirksamkeit der Art. 3, 5 und 6 Buchst. b Arbeits-
zeit-Richtlinie zu gewährleisten. Entsprechend kann von dieser Verpflichtung aber auch über 
Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie abgewichen werden. Im Urteil heißt es insoweit: 

  „[…] dies gilt unbeschadet von Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88, nach dem die Mitglied-
staaten unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Schutzes der Sicherheit und der Ge-
sundheit der Arbeitnehmer Ausnahmen u.a. von den Art. 3 bis 6 dieser Richtlinie vornehmen 
dürfen, wenn die Dauer der Arbeitszeit wegen besonderer Merkmale der ausgeübten Tätigkeit 
nicht bemessen und/oder vorherbestimmt ist oder von den Arbeitnehmern selbst bestimmt 
werden kann“.85 

3.1. Voraussetzungen einer Abweichung nach Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie 

Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeitrichtlinie erlaubt eine Abweichung nur,  

  „[…]wenn die Arbeitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht ge-
messen und/oder nicht im Voraus festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst festge-
legt werden kann […]“. 

                                     

84 EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, Rs. C-55/18, CCOO/Deutsche Bank, Rn. 60. 

85 EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, Rs. C-55/18, CCOO/Deutsche Bank, Rn. 63; vgl. hierzu auch BAG, Beschluss 
vom 13. September 2022, Az. 1 ABR 22/21, insb. Rn. 56 =  NZA 2022, 1616 (1621); sowie Klein/Leist, Die uni-
onsrechtliche Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, ZESAR 2019, 365 (369). 
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Nach der Rechtsprechung des EuGH ist diese Abweichungsmöglichkeit im Sinne einer restrikti-
ven Auslegung nur dann anwendbar, wenn sie auf das zum Schutz des mit der Abweichung ver-
folgten Interesses unbedingt Erforderliche beschränkt ist.86 Weiter sieht der Gerichtshof den An-
wendungsbereich von Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie nur für Tätigkeiten eröffnet, wenn die 
„gesamte Arbeitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht gemessen 
oder nicht im Voraus festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt werden 
kann“.87 

Beispielhaft werden hierfür u.a. in Buchst. a „leitende Angestellte oder sonstige Personen mit 
selbstständiger Entscheidungsbefugnis“ genannt.88 Abzugrenzen ist die Entscheidungsbefugnis 
nach der Rechtsprechung von der bloßen „gewissen Autonomie“ Arbeitnehmender bei der Ge-
staltung der Arbeitszeit.89 

In der zuletzt Anfang 2023 aktualisierten Mitteilung zu Auslegungsfragen der Arbeitszeit-Richtli-
nie, in der die Kommission ihre Interpretation der Vorschriften darstellt, spricht diese von 
Art. 17 Abs. 1 als Regelung für „autonome Arbeitnehmer“.90 Konkreter heißt es weiter: 

  „Infolgedessen ist die Kommission der Auffassung, dass unter die Ausnahmeregelung be-
stimmte hochrangige Führungskräfte fallen könnten, deren gesamte Arbeitszeit nicht gemes-
sen oder nicht im Voraus festgelegt wird, da sie nicht verpflichtet sind, zu festgesetzten Zei-
ten am Arbeitsplatz anwesend zu sein, sondern über ihre Arbeitszeiteinteilung selbst ent-

                                     

86 EuGH, Urteil vom 11. April 2019, Rs. C-254/18, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, Rn. 36; Urteil vom 
26. Juli 2017, Rs. C-175/16, Hälvä u.a., Rn. 31; Urteil vom 9. September 2003, Rs. C-151/02, Jaeger/Landeshaupt-
stadt Kiel, Rn. 89; vgl. auch Bub, Anmerkungen zu C-175/16, Hälvä u.a., ZESAR 2018, 90 (91). 

87 EuGH, Urteil vom 26. Juli 2017, Rs. C-175/16, Hälvä u.a., Rn. 32; Urteile vom 7. September 2006, Rs. C-484/04, 
Kommission/Vereinigtes Königreich, Rn. 20; Urteil vom 14. Oktober 2010, Rs.  C-428/09, Union syndicale Soli-
daires Isère, Rn. 4. 

88 Dass die Aufzählung nicht abschließend ist, zeig schon der Wortlaut „und zwar insbesondere in Bezug auf 
nachstehende Arbeitnehmer“, vgl. aber auch Gallner, in: Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum europäi-
schen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 17 RL 2003/88/EG, Rn. 4. 

89 EuGH, Urteil vom 26. Juli 2017, Rs. C-175/16, Hälvä u.a., Rn. 35. Den Sachverhalt fasst EuGH, Urteil vom 
20. November 2018, Rs. C-147/17, Sindicatul Familia Constanţa, Rn. 77 bündig und besonderem Blick auf die 
Unterschiede beide Konstellation (dazu für C-147/17 oben bei Ziff. 2.1.2.) zusammen: Die fraglichen Arbeitneh-
menden, Kinderdorfeltern in einem SOS-Kinderdorf, hatten gewisse 24 Stunden-Zeiträume in denen sie mit der 
Führung eines Kinderdorfhauses betraut waren. Wie sie diese Arbeitszeit einteilten und gestalteten oblag den 
Arbeitnehmenden. Hier wurden aber feste Zeitslots über einen Zeitplan zugeteilt, nicht bloß Geschäfte. Ähnlich 
scheint auch EuGH, Urteil vom 17. März 2021, Rs. C-585/19, ASE/OI POCU MEN, 60 ff., die Anwendbarkeit auf 
wirtschaftswissenschaftliche Sachverständige in einem Forschungsprojekt eher abzulehnen, weil hier zumin-
dest ein grober Rahmen von 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche gesetzt war. Vgl. zu Abgrenzung auch Ulber, in: 
Preis/Sagan, Europäisches Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2019, § 7, Rn. 7.227. 

90 Kommission, Mitteilung zu Auslegungsfragen in Bezug auf die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 2023/C 109/01, ABl. C 109, 24. März 
2023, S. 1 (54). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0324(01)&qid=1688024351256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0324(01)&qid=1688024351256
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scheiden können. Auch könnte die Ausnahmeregelung beispielsweise für bestimmte Exper-
ten, erfahrene Anwälte in einem Beschäftigungsverhältnis oder Wissenschaftler gelten, die 
ihre Arbeitszeit weitgehend selbst festlegen“.91 

Abermals fehlt es an expliziten Ausführungen des EuGH oder der Kommission zu Berufsrichte-
rinnen und -richtern. Dennoch könnte es angemessen erscheinen, diese bei der Wahrnehmung 
allgemeiner Rechtsprechungstätigkeiten als autonome Arbeitnehmer zu sehen. Die Besonderheit 
ihrer Tätigkeit liegt in der richterlichen Unabhängigkeit, die auch durch eine möglichst minimale 
Einflussnahme auf die arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen gesichert wird. Diese kön-
nen deshalb weder im Voraus noch von einer anderen Stelle als der individuellen Berufsrichterin 
oder dem Berufsrichter als Arbeitnehmerin oder -nehmer festgelegt werden. Die Konzeption des 
Richteramtes im deutschen Recht wäre insoweit den oben genannten bestimmten Expertinnen 
und Experten, erfahrenen angestellten Anwältinnen und Anwälten oder Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in der Auslegungsmitteilung der Kommission vergleichbar. 

Folgt man dieser Einschätzung, wären Berufsrichterinnen und -richter als „autonome Arbeitneh-
mer“ im Sinne von Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie anzusehen. 

3.2. Umsetzung einer Abweichung nach Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie 

Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie erlaubt bei Vorliegen der Voraussetzungen, vollständig von 
der Einrichtung eines Systems der Arbeitszeiterfassung abzusehen.92 Die Abweichung ist fakulta-
tiv, bedarf also einer Umsetzung im nationalen Recht und ist deshalb „nur im Wege von Recht-
setzungs- und Verwaltungsmaßnahmen zulässig“.93 Ein Unterlassen der Umsetzung einer Abwei-
chung führt dazu, dass der Mitgliedstaat sich nicht auf Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie beru-
fen kann.94 Einen gewissen Spielraum räumt der Gerichtshof aber insoweit ein, dass nationales 
Recht, das die Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie erfüllt, ohne sich auf 

                                     

91 Kommission, Mitteilung zu Auslegungsfragen in Bezug auf die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 2023/C 109/01, ABl. C 109, 24. März 
2023, S. 1 (55). 

92 Vgl. EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, Rs. C-55/18, CCOO/Deutsche Bank, Rn. 63; BAG, Beschluss vom 13. Sep-
tember 2022, Az. 1 ABR 22/21, Rn. 56 f. = NZA 2022, 1616 (1621); Kommission, Mitteilung zu Auslegungsfra-
gen in Bezug auf die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte As-
pekte der Arbeitszeitgestaltung 2023/C 109/01, ABl. C 109, 24. März 2023, S. 1 (21). 

93 EuGH, Urteil vom 3. Oktober 2000, Rs. C-303/98, Simap, Rn. 43. Dabei bezieht sich der EuGH noch auf Art. 17 
Abs. 1 des Vorgängers der Arbeitszeit-Richtlinie, Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über 
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, ABl. L 307, 13. Dezember 1993, S. 18 (Letzte konsolidierte Fas-
sung vom 1. August 2000), der aber fast wortgleich zu Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie ist. Auch systema-
tisch sind beide Vorschriften so vergleichbar, dass sie in EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2010, Rs. C-227/09, Ac-
cardo u.a., Rn. 41 als „in Rede stehende abweichende Bestimmungen“ wie eine einzige Norm zusammen geprüft 
werden. 

94 EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2010, Rs. C-227/09, Accardo u.a., Rn. 46, wobei auch hier wie in Fn. 93 darge-
stellt, Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie und Art. 17 Richtlinie 93/104/EG gemeinsam geprüft werden. Die 
Notwendigkeit einer ausdrücklichen Entscheidung zur Wahrnehmung einer Abweichungsmöglichkeit in einer 
Richtlinie nimmt der EuGH auch außerhalb des europäischen Arbeitsrechtes an, vgl. EuGH, Urteil vom 4. Juni 
2009, Rs. C-102/08, SALIX, Rn. 50 ff. zum Steuerrecht. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0324(01)&qid=1688024351256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0324(01)&qid=1688024351256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0324(01)&qid=1688024351256
http://data.europa.eu/eli/dir/1993/104/2000-08-01
http://data.europa.eu/eli/dir/1993/104/2000-08-01
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die Abweichungsmöglichkeit zu berufen, dennoch als richtlinienkonforme Abweichung ange-
wandt werden kann.95 

Ob eine solche, sich nicht ausdrücklich auf Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinien berufende Aus-
nahme zur möglichen Pflicht der Arbeitszeiterfassung von Berufsrichterinnen und -richtern im 
deutschen Verfassungs- oder sonstigem Recht bereits existiert, ist im Wesentlichen eine Frage des 
nationalen Rechtes und daher nicht Gegenstand dieser Arbeit. In der Literatur wird, soweit er-
sichtlich, nur § 18 Abs. 1 ArbZG als Abweichung im Sinne von Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtli-
nien gesehen,96 der aber wegen der Begriffsbestimmung in § 2 ArbZG grundsätzlich keine An-
wendung auf Richterinnen und Richter findet. Auch das BAG merkt in seinem Beschluss zur 
richtlinienkonformen Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 ArbSchG an, § 18 ArbZG sei schon allge-
mein nicht einschlägig und andere Sonderregelungen nach Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie 
habe „der Gesetzgeber (bislang) nicht getroffen“.97 

Unionsrechtlich kann nur auf die Voraussetzung hingewiesen werden, dass die Richtlinienums-
etzung durch die Mitgliedstaaten stets normativ belastbar und erkennbar sein muss, vor allem, 
wenn sie die Rechte Einzelner betrifft.98 Konkret im Kontext von Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richt-
linie führt der EuGH aus: 

  „Es ist jedoch hervorzuheben, dass die Mitgliedstaaten, wenn ihnen das Unionsrecht die Be-
fugnis einräumt, von manchen Bestimmungen einer Richtlinie abzuweichen, ihr Ermessen 
unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts ausüben müssen, zu denen 
der Grundsatz der Rechtssicherheit gehört. In dieser Hinsicht müssen Bestimmungen, die fa-

                                     

95 EuGH, Urteil vom 3. Oktober 2000, Rs. C-303/98, Simap, Rn. 44: „Folglich ist das auf eine bestimmte Tätigkeit 
anwendbare nationale Recht, wenn es trotz Fehlens ausdrücklicher Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 
93/104 die in Artikel 17 der Richtlinie genannten Voraussetzungen erfüllt, richtlinienkonform, und die nationa-
len Gerichte sind durch nichts an seiner Anwendung gehindert“. 

96 Gallner, in: Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2022, Art. 17 RL 
2003/88/EG, Rn. 5; Ulber, in: Preis/Sagan, Europäisches Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2019, § 7, Rn. 7.230. 

97 BAG, Beschluss vom 13. September 2022, Az. 1 ABR 22/21, Rn. 57 = NZA 2022, 1616 (1621). 

98 Vgl. nur EuGH, Urteil vom 20. März 1997, Rs. C-96/95, Kommission/Deutschland, Rn. 35: „Nach ständiger 
Rechtsprechung […] verlangt die Umsetzung einer Richtlinie in innerstaatliches Recht nicht notwendig, dass 
ihre Bestimmungen förmlich und wörtlich in einer ausdrücklichen, besonderen Gesetzesvorschrift wiedergege-
ben werden; je nach dem Inhalt der Richtlinie kann ein allgemeiner rechtlicher Rahmen genügen, wenn er tat-
sächlich die vollständige Anwendung der Richtlinie in so klarer und bestimmter Weise gewährleistet, dass – 
soweit die Richtlinie Ansprüche des einzelnen begründen soll – die Begünstigten in der Lage sind, von allen 
ihren Rechten Kenntnis zu erlangen und diese gegebenenfalls vor den nationalen Gerichten geltend zu ma-
chen“. Vgl. auch Gundel, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar, 1. Aufl. 2017, Art. 288 AEUV, 
Rn. 26; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 288 AEUV, Rn. 27 ff. 
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kultative Abweichungen von den Grundsätzen einer Richtlinie erlauben, mit der Bestimmt-
heit und Klarheit umgesetzt werden, die erforderlich sind, um den Erfordernissen dieses 
Grundsatzes zu genügen“.99 

Sowohl eine nicht ausdrückliche Abweichung de lege lata als auch eine möglicherweise noch zu 
schaffende Abweichung de lege ferenda müssten diesen Anforderungen genügen. 

4. Abschließende Zusammenfassung 

Eine eindeutige unionsrechtliche Vorschrift oder eine Entscheidung des EuGH, aus der sich die 
Anwendbarkeit der Arbeitszeit-Richtlinie auf Berufsrichterinnen und -richtern i.S.v. § 1 DRiG 
ergibt, existiert nicht. 

Voraussetzung hierfür wäre, dass Berufsrichterinnen und -richter als „Arbeitnehmer“ im Sinne 
der Richtlinie zu betrachten sind. Arbeitnehmer im unionsrechtlichen Sinne ist, wer während 
einer bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen erbringt, für die er als 
Gegenleistung eine Vergütung erhält. Problematisch erscheint dabei vor allem die Frage der Wei-
sungsabhängigkeit. 

In seinen bisherigen Entscheidungen zur Frage der Arbeitnehmerstellung von Richtern, z.B. zum 
italienischen Giudice di pace („Friedensrichter“), bewertet der Gerichtshof die Tatsache, dass die 
richterliche Tätigkeit nach Maßgabe arbeitsorganisatorischer Regelungen erfolgt, als Ausdruck 
einer Bindung an Weisungen. Zugleich konstatiert er, es bestehe kein grundsätzlicher Wider-
spruch zwischen einer Arbeitserbringung nach arbeitsorganisatorischen Weisungen einerseits 
und der inhaltlichen Unabhängigkeit bei Rechtsprechungstätigkeiten andererseits. Dass diesbe-
züglich in besonderen Fällen dennoch eine Konfliktlage entstehen kann, ergibt sich ebenfalls aus 
der Rechtsprechung. So hat der EuGH in der Vergangenheit arbeitsorganisatorische Regelungen, 
mit denen in missbräuchlicher Weise auf die inhaltliche Unabhängigkeit eingewirkt werden 
könnte, als Verstoß gegen das Unionsprimärrecht gewertet. Im Ergebnis legen die bisherigen Ent-
scheidungen nahe, dass Berufsrichterinnen und -richtern i.S.v. § 1 DRiG als Arbeitnehmerinnen 
und -nehmer im Sinne der Arbeitszeit-Richtlinie zu sehen sind und deren persönlicher Anwen-
dungsbereich damit eröffnet wäre. 

Sollte dies der Fall sein, träfe Deutschland als Mitgliedstaat nach der EuGH-Rechtsprechung auch 
hinsichtlich Berufsrichterinnen und -richtern i.S.v. § 1 DRiG zwar prinzipiell eine unionsrechtli-
che Pflicht, ein System zur Arbeitszeitmessung zu schaffen. Gleichzeitig legen die bisherigen Ent-
scheidungen und eine Mitteilung der Kommission zur Auslegung der Arbeitszeit-Richtlinie es 
nahe, dass Berufsrichterinnen und -richter als autonome Arbeitnehmerinnen und -nehmer auch 
in den Anwendungsbereich des Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie fallen.100 Danach könnte 

                                     

99 EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2010, Rs. C-227/09, Accardo u.a., Rn. 55. Vgl. Insgesamt zu den Anforderungen 
an eine Abweichung Kommission, Mitteilung zu Auslegungsfragen in Bezug auf die Richtlinie 2003/88/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 2023/C 109/01, ABl. 
C 109, 24. März 2023, S. 1 (53 f.). 

100 Damit verblieben – anders als bei einer pauschalen Ausnahme aus dem Anwendungsbereich – dennoch gewisse 
Pflichten, etwa auf Jahresurlaub nach Art. 7 Arbeitszeit-Richtlinie, vgl. EuGH, Urteil vom 20. November 2018, 
Rs. C-147/17, Sindicatul Familia Constanţa, Rn. 75. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0324(01)&qid=1688024351256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023XC0324(01)&qid=1688024351256
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Deutschland für Berufsrichterinnen und -richter i.S.v. § 1 DRiG von der den Mitgliedstaaten uni-
onsrechtlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen, von den Vorgaben der Arbeitszeit-
Richtlinie abzuweichen und damit auch vom Erfordernis, ein System zur Messung der täglichen 
Arbeitszeit einzurichten, für Rechtsprechungstätigkeiten absehen. 

 

Fachbereich Europa 


	Inhaltsverzeichnis 
	1. Fragestellung und Einführung 
	1.1. Unionsrechtliche Pflicht der Arbeitszeiterfassung 
	1.2. Zentrale Problematik und Handhabung der Bundesgerichte 

	2. Eröffnung des Anwendungsbereichs der Arbeitszeit-Richtlinien 
	2.1. Begrenzung des sachlichen Anwendungsbereichs der Arbeitszeit-Richtlinie 
	2.1.1. Rechtsprechung des EuGH in Rs. C-658/18 zum Amt des Giudice di pace 
	2.1.2. Übertragbarkeit auf Berufsrichterinnen und -richter im Sinne des § 1 DRiG 

	2.2. Eröffnung des persönlichen Anwendungsbereichs der Arbeitszeit-Richtlinie 
	2.2.1. Arbeitnehmerbegriff des Unionsrechtes 
	2.2.2. Unionsrechtlicher Arbeitnehmerbegriff und Rechtsprechungstätigkeiten 
	2.2.2.1. Rs. C-658/18 zum Amt des Giudice di pace 
	2.2.2.2. Rs. C‑393/10 zum Amt des Recorder 
	2.2.2.3. Rs. C-192/18 zur Einflussnahme auf die Unabhängigkeit der Justiz 
	2.2.2.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen aus der Rechtsprechung 

	2.2.3. Subsumtion für Berufsrichterinnen und -richter im Sinne des § 1 DRiG 
	2.2.4. Zwischenergebnis 


	3. Abweichungsmöglichkeiten unter Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie 
	3.1. Voraussetzungen einer Abweichung nach Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie 
	3.2. Umsetzung einer Abweichung nach Art. 17 Abs. 1 Arbeitszeit-Richtlinie 

	4. Abschließende Zusammenfassung 

